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117/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die An-
ordnung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	
NRW	an	Herrn	Albert	Broz

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 12.06.2023, 
Aktenzeichen 36-312310-fr., ist zuzustellen an Herrn 
Albert Broz, zuletzt wohnhaft in Sasankowa 6, PL-80-
180 Gdansk.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen 
Erfolg verspricht.

Mit Anordnung vom 10.07.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden 
Fassung. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin 
enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Fol-
ge haben.

Dülmen, den 10.07.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Frieling 

118/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Adrian	Ruse

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 03.05.2023, Ak-
tenzeichen 36-320070-fr., ist zuzustellen an Herrn Adrian 
Ruse, zuletzt wohnhaft in Republici Blvd. Nr. 68, RO-915400 
Oras Oltenita.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht.

Mit Anordnung vom 10.07.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
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kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Frieling 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 10.07.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Frieling 

119/23 - Stadt Dülmen

Jahresabschluss 2020 des Abwasserwerkes der Stadt 
Dülmen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 weist eine Bilanz-
summe von 74.203.744,10 € aus. Die Ergebnisrechnung 
schließt mit einem Bilanzgewinn von 1.612.322,67 € und 
die Finanzrechnung mit einem Minus von 3.250.897,02 € 
ab. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen 
hat am 30.03.2023 den Jahresabschluss 2020 mit den vor-
genannten Zahlen sowie den Anhang und den Lagebericht 
2020 in der vorgelegten Fassung festgestellt. Der Bilanzge-
winn ist laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
der Gewinnrücklage im Sonderhaushalt des Abwasser-
werkes zuzuführen. 

Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 hat die Gemein-
deprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) folgenden uneinge-
schränkten Vermerk erteilt: 

Abschließender	Vermerk	der	gpaNRW

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 
31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 
des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Be-
triebes Abwasserwerk der Stadt Dülmen. Zur Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2020 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EuReWi Euregio Revi-
sion GmbH, Coesfeld, bedient.

Diese hat mit Datum vom 15.02.2023 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK	DES	UNABHÄNGIGEN	AB-
SCHLUSSPRÜFERS

An das 

Abwasserwerk der Stadt Dülmen
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung), Dülmen

VERMERK	 ÜBER	 DIE	 PRÜFUNG	 DES	 JAHRESAB-
SCHLUSSES	UND	DES	LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerkes der 
Stadt Dülmen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft.
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasser-
werks der Stadt Dülmen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. De-
zember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 
31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.

Grundlage	für	die	Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebslei-
tung)	 und	 des	 für	 die	 Überwachung	 verantwortlichen	
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
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schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigen oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
zu ermöglichen sowie um ausreichende und geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts.

Verantwortung	 des	 Abschlussprüfers	 für	 die	 Prüfung	
des	Jahresabschlusses	und	des	Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwarten werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender und 



Seite 114 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 17/2023

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.  
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 

SONSTIGE	GESETZLICHE	UND	ANDERE	RECHTLICHE	
ANFORDERUNGEN

Aussage	zu	den	wirtschaftlichen	Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. De-
zember 2020 befasst.
Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW haben wir in dem Bestäti-
gungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü-
fungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragen-
kreis 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 
16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-
sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht 
Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßig-
keit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die 
Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft EuReWi Euregio Revision GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Ver-
ordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen 
(JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich.

Herne, den 15.06.2023

gpaNRW Siegel der GPA NRW
Im Auftrag
gez. Harald Debertshäuser

Das Druckwerk zum Jahresabschluss 2020 wird gemäß § 26 
Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung NRW bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten beim Abwasserwerk der Stadt Dülmen, 
Verwaltungsgebäude Heinrich-Leggewie-Straße 13, Zim-
mer 12, 48249 Dülmen. Die Einsichtnahme ist während der 
allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 08.30 
bis 12.00 Uhr, außerdem montags von 14.00 bis 16.00 Uhr 
sowie donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr) möglich. 

Dülmen, den 03.07.2023

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

  I.V.
gez. Gerle gez. Geiger
Betriebsleiter Leitung Technik

120/23 - Stadt Dülmen

Widerspruchsrecht	nach	dem	Bundesmeldegesetz

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt Dülmen 
als Meldebehörde verpflichtet, verschiedene Übermittlungen 
von Personendaten aus dem Melderegister vorzunehmen. 

Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Betroffenen 
ein	Widerspruchsrecht zu:

1.	 Übermittlung	von	Daten	eines	Familienangehörigen	
an	 eine	 öffentlich-rechtliche	 Religionsgesellschaft,	
wenn	 der	 Familienangehörige	 der	meldepflichtigen	
Person	nicht	derselben	oder	keiner	öffentlich-recht-
lichen	 Religionsgesellschaft	 angehört	 –	 soweit	 die	
Daten	nicht	für	Zwecke	des	Steuererhebungsrechts	
der	jeweiligen	Religionsgesellschaft	übermittelt	wer-
den	–	gem.	§	42	Abs.	2	BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 42 Abs. 3 
Satz 2 BMG widersprechen. 

2.	 Übermittlung	 von	 Daten	 an	 Parteien,	 Wählergrup-
pen	und	anderen	Trägern	von	Wahlvorschlägen	 im	
Zusammenhang	mit	Wahlen	und	Abstimmungen	auf	
staatlicher	und	kommunaler	Ebene	gem.	§	50	Abs.	1	
BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

3.	 Übermittlung	von	Daten	aus	Anlass	von	Alters-	und	
Ehejubiläen	 an	 Mandatsträger,	 Presse	 oder	 Rund-
funk	gem.	§	50	Abs.	2	BMG	

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

4.	 Übermittlung	 aller	 Daten	 aller	 volljährigen	 Einwoh-
ner	 an	Adressbuchverlage	 für	 die	Herausgabe	 von	
Adressbüchern	 (Adressenverzeichnis	 in	Buchform)	
gem.	§	50	Abs.	3	BMG

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 50 Abs. 5 
BMG widersprechen. 

5.	 Übermittlung	der	Daten	zu	Personen,	die	 im	Folge-
jahr	volljährig	werden,	an	das	Bundesamt	für	Perso-
nalmanagement	 der	 Bundeswehr	 zum	 Zwecke	 der	
Übersendung	von	Informationsmaterial	gem.	§	58	c	
Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz

 Sie können der Datenübermittlung gem. § 36 Abs. 2 
BMG widersprechen. 
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Sie können online	 im	 Serviceportal	 der	 Stadt	 Dülmen,	
schriftlich	 oder	 mündlich	 zur	 Niederschrift	 in	 einem	
persönlichen	Termin	(Terminvereinbarung	unter	02594-
12 102 oder unter  www.duelmen.de/termine) von Ihren 
Widerspruchsrechten Gebrauch machen. Bitte wenden Sie 
sich an das

Bürgerbüro	der	Stadt	Dülmen,	
Markt	1	(Rathaus),	48249	Dülmen

Dülmen, den 03.07.2023

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Noelke
Erster Beigeordneter

121/23 - Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup

Gewässerunterhaltungsarbeiten	im	Wasserverbandsge-
biet Amelsbüren-Hiltrup
 

Der Wasserverband Amelsbüren-Hiltrup in Münster kündigt 
hiermit die Durchführung der diesjährigen Unterhaltungsar-
beiten an den Gewässern im Verbandsgebiet an.
 
Aufgabe der Gewässerunterhaltung ist es, einen ordnungs-
mäßigen Zustand des Gewässers und der Ufer für den Was-
serabfluss zu erhalten und die günstigen Wirkungen des Ge-
wässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft 
zu bewahren und zu entwickeln.
 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten des Gewässers 
und seine Anlieger werden daran erinnert, dass sie die zur 
Gewässerunterhaltung erforderlichen Arbeiten und Maßnah-
men am Gewässer und auf den Ufergrundstücken zu dulden 
haben. Die Anlieger haben das auf die Böschungsoberkan-
te gebrachte Räumgut zu beseitigen. Sie sind verpflichtet, 
den entlang der Böschungsoberkante verlaufenden Unter-
haltungsstreifen am Gewässerrand auf 0,80 m Breite von 
jeglicher Bewirtschaftung freizuhalten.

Rechtsgrundlage: § 30 Wasserhaushaltsgesetz, § 97 Lan-
deswassergesetz in Verbindung mit der Verbandssatzung. 

Wasserverband
Amelsbüren-Hiltrup
gez. Georg Billermann
Verbandsvorsteher

122/23 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot	und	Kraftloserklärung	von	Sparurkunden	der	
Sparkasse	Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 329026322 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 06.10.2023 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 06.07.2023 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 338169824 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 03.07.2023

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

www.duelmen.de/termine

